
Dorfgemeinschaftshaus Alferde
Hausordnung/Nutzungsbedingungen

1. Räume und Einrichtungsgegenstände sind schonend zu behandeln.
2. Veranstaltungen dürfen nur innerhalb der Räume stattfinden.
3. Ab 22.00 Uhr sind die Fenster zu schließen. (Lärmbelästigung)
4. Um 24.00 Uhr ist die Musik abzustellen, und die Feier zu beenden.
5. Die Räume sind vom Benutzer zu reinigen, der Fußboden ist zu wischen.
6. Tische und Stühle sind wie vor der Veranstaltung zu stellen.
7. Haustiere sind in den Räumen nicht erwünscht.
8. Beschädigungen und Verluste gehen zu Lasten des Benutzers.
9. Telefongebühren werden dem Benutzer in Rechnung gestellt.(Einheit € 0,30)
10. Die Räume werden für einen Tag vermietet.
11. Die Schlüssel werden am Tag vor der Benutzung übergeben und sind am Tag

nach der Benutzung zurückzugeben.
12. Bei verspätete Schlüsselrückgabe wird ein Nutzungsausfall dem Antragsteller in

Rechnung gestellt.
13. Verwendung von Einweggeschirr ist untersagt.
14. Dem Antragsteller wird das Geschirr zur Nutzung ausgehändigt. Für die

Geschirr und Küchenbenutzung erhebt der Ortsrat einen Betrag von € 20,00
15. Der Notausgang befindet sich im hinteren Teil des Dorfgemeinschafts-

hauses. Er darf nicht mit Tischen oder Stühlen verstellt werden.

Ich erkenne die Nutzungsbedingungen an und übernehme alle Pflichten, die sich aus
ihnen ergeben.

Springe/Alferde, den                                                                                               
Datum Unterschrift des Mieters


